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Völker nach Freiheit und Unabhän
gigkeit, die Zusammenarbeit mit al
len Staaten auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung und gegensei
tigen Achtung sowie das Streben 
nach Abrüstung und einer stabilen 
Friedensordnung in der Welt als 
Grundprinzipien der Außenpolitik 
der DDR. Die V. enthält einen um
fangreichen Katalog von —> Grund-, 
rechten und Grundpflichten der Bürger, 
deren Verwirklichung sowohl 
durch die Verfassung selbst (jedes 
einzelne Grundrecht enthält seine 
speziellen Verwirklichungsrichtli
nien) als auch durch den Charakter 
der sozialistischen Gesellschaft ga
rantiert ist. Das entscheidende po
litische Grundrecht ist das Recht 
des Bürgers auf umfassende Mitge
staltung des politischen, wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Le
bens der Gesellschaft. Seine auf 
vielfältige Weise garantierte Ver
wirklichung ist zugleich eine hohe 
gesellschaftliche, moralische Ver
pflichtung für jeden Bürger; denn 
auf seiner gesellschaftspolitischen 
Aktivität beruht in hohem Maße 
die Wirksamkeit und Lebenskraft 
der —» sozialistischen Demokratie. Das 
entscheidende ökonomische
Grundrecht ist das Recht auf Ar
beit, die zugleich auch ehrenvolle 
Pflicht jedes arbeitsfähigen Bürgers 
ist. Es ist mit dem Recht auf Bil
dung untrennbar verbunden, das 
jedem Bürger eine seinen Fähigkei
ten sowie den gesellschaftlichen 
Möglichkeiten und Erfordernissen 
entsprechende Bildung ermöglicht. 
Dieseh Rechten entsprechen die 
Grundrechte des Bürgers auf Frei
zeit und Erholung sowie auf den 
Schutz seiner Gesundheit und Ar
beitskraft. Sie werden durch weit
gehend unentgeltliche gesundheit
liche Betreuung, durch die Begren
zung der täglichen und wöchentli
chen Arbeitszeit, durch vollbezahl
ten Jahresurlaub sowie durch den 
Ausbau der gesellschaftlichen Er- 
holungs- und Urlaubszentren ga
rantiert. Im Alter und bei Invalidi-
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tät ist das Recht auf gesellschaftli
che Fürsorge und Versorgung ge
währleistet. Selbstverständlich sind 
die politischen Rechte der Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfrei
heit, deren Gebrauch den Zielen 
der Verfassung nicht zuwiderlau
fen darf. Militaristische und revan
chistische Propaganda, Kriegs
hetze, Glaubens-, Rassen- und Völ
kerhaß erklärt die V. zu Verbre
chen im Sinne des Strafgesetzbu
ches. Sie sind aus diesen Grund
rechten ausdrücklich ausgeschlos
sen. Besonderen verfassungsrecht
lichen Schutz genießen Mutter und 
Kind, Ehe und Familie. Die soziali
stischen Betriebe, Städte, Gemein
den und Gemeindeverbände sind 
im Rahmen der zentralen staatli-, 
chen Leitung eigenverantwortliche 
Gemeinschaften, in denen die Bür
ger arbeiten und ihre gesellschaftli
chen Verhältnisse gestalten. Ver
fassungsrechtlich verankert sind 
die freien Gewerkschaften, verei
nigt im FDGB, als umfassende 
Klassenorganisation der Arbeiter
klasse, die die Interessen der Ar
beiter, Angestellten und Angehöri
gen der Intelligenz durch umfas
sende Mitbestimmung in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft wahr
nehmen. Die Ausübung der politi
schen Macht durch die Werktäti
gen erfolgt durch demokratisch ge
wählte —* Volksvertretungen, die sich 
in ihrer Tätigkeit auf vielfältige 
Formen der aktiven Mitgestaltung 
der Bürger an der Vorbereitung, 
Durchführung und Kontrolle ihrer 
Entscheidungen stützen. Die V. ga
rantiert in ihren Grundsätzen für 
den Staatsaufbau und die Arbeits
weise der staatlichen Organe sowie 
in der Festlegung ihrer Vollmach
ten, daß die gesamte staatliche Tä
tigkeit vom Prinzip der —> Volkssou
veränität durchdrungen ist und ent
sprechend dem —» demokratischen 
Zentralismus verwirklicht wird. 
Rechtspflege und Gesetzlichkeit 
dienen nach der V. dem Schutz der 
Entwicklung der DDR und ihrer


